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Aufgrund der 8§88 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt gedndert durch Gesetz vom
24, Juni 2008 (GV. NRW. S. 514), der 8 1, 2, 4, 6 bis 8 und 10 des Kommunalabgabengesetzes fur das
Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW 1969, S. 712), zuletzt geandert
durch Artikel X des Gesetzes vom 9. Oktober.2007 (GV. NRW. S. 2007, S.380) und des § 65 des Was-
sergesetzes fir das Land Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom
25. Juni 1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 11. Dezember 2007 (GV.
NRW. 2007, S. 708ff.) hat der Rat der Stadt Warstein in seiner Sitzung am 24.03.2010 die folgende Sat-
zung beschlossen:

1. Abschnitt: Finanzierung der Abwasserbeseitigung

8§ 1 Finanzierung der 6ffentlichen Abwasseranlage

(1) Zur Finanzierung der offentlichen Abwasseranlage erhebt die Stadt Warstein Abwassergebihren,
Kanalanschlussbeitrage sowie Kostenersatz fur Grundstiicksanschlussleitungen nach MaRgabe der
nachfolgenden Bestimmungen.

(2) Entsprechend § 1 Abs. 2 der Entwasserungssatzung der Stadt Warstein vom 18.12.2001 stellt die
Stadt zum Zweck der Abwasserbeseitigung in ihrem Gebiet die erforderlichen Anlagen als 6ffentliche
Einrichtung zur Verfiigung (6ffentliche Abwasseranlagen). Hierzu gehéren der gesamte Bestand an per-
sonellen und sachlichen Mitteln, die fur eine ordnungsgeméfe Abwasserbeseitigung erforderlich sind
(z.B. das Kanalnetz, Klaranlagen, Regenwasserversickerungs- und Regenwasserriickhalteanlagen, Spul-
und Saugfahrzeuge, TV-Kamerafahrzeuge, sonstige Gerate und Einrichtungen und das fir die Abwas-
serbeseitigung eingesetzte Personal).

(3) Die offentlichen Abwasseranlagen bilden eine rechtliche und wirtschaftliche Einheit, die auch bei der
Bemessung der Kanalanschlussbeitrdge und Abwassergebihren zugrunde gelegt wird.

2. Abschnitt: Beitragsrechtliche Regelungen

§ 2 Anschlussbeitrag

(1) Zum Ersatz des durchschnittlichen Aufwandes fir die Herstellung der o6ffentlichen Abwasseranlage
erhebt die Stadt Warstein einen Kanalanschlussbeitrag im Sinne des 8§ 8 Abs. 4 Satz 3 KAG NRW.

(2) Die Kanalanschlussbeitrage sind die Gegenleistung fur die Méglichkeit der Inanspruchnahme der
offentlichen Abwasseranlage und den hierdurch gebotenen wirtschaftlichen Vorteil fir ein Grundstiick.
Die Kanalanschlussbeitrage dienen dem Ersatz des Aufwandes der Stadt fur die Herstellung, Anschaf-
fung und Erweiterung der 6ffentlichen Abwasseranlage.

(3) Der Kanalanschlussbeitrag ruht als 6ffentliche Last auf dem Grundstuck.

§ 3 Gegenstand der Beitragspflicht
(1) Ein Grundstuck unterliegt der Beitragspflicht, wenn folgende Voraussetzungen erfullt sind:

1. Das Grundstick muss an die Abwasseranlage tatsachlich und rechtlich angeschlossen werden
kénnen,
2. fur das Grundstiick muss nach der Entwasserungssatzung ein Anschlussrecht bestehen und
3. fur das Grundstiick muss
a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt sein (z.B. durch Bebauungsplan), so dass
es bebaut oder gewerblich genutzt werden darf oder
b) soweit fur ein Grundstick eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist (z.B. im
unbeplanten Innenbereich nach § 34 BauGB), muss das Grundstiick nach der Verkehrsauffas-
sung Bauland sein und nach der geordneten stédtebaulichen Entwicklung zur Bebauung anste-
hen.



(2) Wird ein Grundstiick an die Abwasseranlage tatsachlich angeschlossen (z.B. im Auf3enbereich nach
§ 35 BauGB), so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht
vorliegen.

(3) Der Beitragspflicht nach Abs. 1 unterliegen auch Grundstiicke, die im Rahmen der Niederschlags-
wasserbeseitigung mittelbar an die 6ffentliche Abwasseranlage angeschlossen sind. Dies ist insbesonde-
re der Fall, wenn Niederschlagswasser von Grundstiicken oberirdisch ohne leitungsmaRige Verbindung
in die offentliche Abwasseranlage (z.B. in ein von der Stadt betriebenes Mulden-Rigolen-System) gelan-
gen kann.

(4) Grundstick im Sinne des 2. Abschnittes dieser Satzung ist unabhéangig von der Eintragung im Lie-
genschaftskataster und im Grundbuch jeder demselben Grundstickseigentiimer gehorende Teil der
Grundflache, der selbstandig baulich oder gewerblich genutzt werden darf und an die Anlage ange-
schlossen werden kann.

§ 4 Beitragsmal3stab

(1) Maf3stab fUr den Beitrag ist die Veranlagungsflache. Diese ergibt sich durch Vervielfachen der Grund-
stucksflache mit dem Veranlagungsfaktor.

(2) Als Grundstucksflache gilt:
a) bei Grundstticken im Bereich eines Bebauungsplans die tatsachliche Grundstticksflache,

b) wenn ein Bebauungsplan nicht besteht, d.h. bei Grundstiicken im unbeplanten Innenbereich (§ 34
BauGB) und im AulRenbereich (8§ 35 BauGB): die tatséchliche Grundstiicksflache bis zu einer Tiefe
von 40 m von der Grundstuicksgrenze, die der ErschlielBungsstra3e zugewandt ist, die das Grund-
stick wegeméaRig erschlielt (Tiefenbegrenzung). Bei Grundstiicken, die nicht an eine Erschlie-
BungsstralBe unmittelbar angrenzen, wird die Flache von der zu der ErschlieBungsstral3e liegenden
Grundstiicksseite bis zu einer Tiefe von 40 zugrunde gelegt. Reicht die bauliche oder gewerbliche
Nutzung Uber diese Tiefenbegrenzung hinaus, so ist die Grundstiickstiefe maRgebend, die durch die
hintere Grenze der baulichen Nutzung bestimmt wird, die einen Entwasserungsbedarf nach sich
zieht. Grundstiicksteile, die lediglich die wegemafige Verbindung zur Strafl3e herstellen, bleiben bei
der Bestimmung der Grundstiickstiefe unberiicksichtigt.

(3) Entsprechend der Ausnutzbarkeit wird die Grundsticksflache mit einem Veranlagungsfaktor verviel-
facht, der im Einzelnen betragt:

a) bei eingeschossiger Bebaubarkeit: 1,00
b) bei zweigeschossiger Bebaubarkeit: 1,25
c) bei dreigeschossiger Bebaubarkeit: 1,50
d) bei vier- und fiinfgeschossiger Bebaubarkeit: 1,75
e) bei sechs- und héher geschossiger Bebaubarkeit: 2,00.

(4) Als zulassige Zahl der Geschosse gilt die im Bebauungsplan festgesetzte héchstzulassige Zahl der
Vollgeschosse. Weist der Bebauungsplan nur Grundflachen- und Baumassenzahl oder nur die zulassige
Hohe der Bauwerke und keine héchstzuléassige Zahl der Vollgeschosse aus, so gilt als Geschosszahl die
Hohe des Bauwerks geteilt durch 3,5 wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen abgerundet oder aufgerundet
werden. Ist im Einzelfall eine groBere Geschosszahl zugelassen oder vorhanden und geduldet, so ist
diese zugrunde zu legen.

(5) In unbeplanten Gebieten und bei Grundstiicken, fir die im Bebauungsplan weder die Geschosszahl
noch die Baumassenzahl festgesetzt ist, ist maf3gebend:

a) bei bebauten Grundstiicken die Zahl der tatsédchlich vorhandenen Geschosse.

b) bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstiicken die Zahl der auf den Grundstiicken der nédheren
Umgebung tberwiegend vorhandenen Geschosse.

(6) Grundstuicke, auf denen nur Garagen oder Stellplatze gebaut werden durfen, gelten als eingeschossig
bebaubare Grundstiicke



(7) In Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten werden die in Abs. 3 genannten Veranlagungsfaktoren um
je 0,3 erhoht. Dieses gilt auch,

- wenn Gebiete nicht in einem Bebauungsplan festgesetzt, aber aufgrund der vorhandenen Bebauung
und sonstigen Nutzung als Kerngebiete, Gewerbegebiete oder Industriegebiete anzusehen sind oder
wenn eine solche Nutzung aufgrund der in der Umgebung vorhandenen Nutzung zulassig ware oder

- bei Grundstiicken auR3erhalb der vorgenannten Gebiete, die gewerblich, industriell oder in &hnlicher
Weise genutzt werden (z.B. Grundstiicke mit Geschéfts-, Biro-, Verwaltungs-, Post-, Bahn-, Kranken-
haus-, Kindergarten- und Schulgeb&duden), wenn diese Nutzung nach MaRRgabe der Geschossflachen
Uberwiegt. Liegt eine derartige Nutzung ohne Bebauung oder zusatzlich zur Bebauung vor, gilt die tat-
sachlich so genutzte Flache als Geschossflache.

§ 5 Beitragssatz
(1) Der Beitrag betragt 2,50 € je Quadratmeter (m2) Veranlagungsflache.
(2) Besteht nicht die rechtliche und tatsachliche Mdglichkeit des Vollanschlusses, so wird ein Teilbetrag
erhoben. Dieser betragt:

a) bei einem Anschluss nur fir Schmutzwasser 50 % des Beitrags;

b) bei einem Anschluss nur fir Niederschlagswasser 50 % des Beitrags.
(3) Entfallen die in Abs. 2 bezeichneten Beschrankungen der Benutzungsmdéglichkeit, so ist der Restbe-
trag nach dem zu diesem Zeitpunkt geltenden Beitragssatz zu zahlen.

§ 6 Entstehung der Beitragspflicht

(1) Die Beitragspflicht entsteht, sobald das Grundstiick an die 6ffentliche Abwasseranlage angeschlossen
werden kann.

(2) Im Falle des § 3 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem Anschluss. In den Féllen des § 5 Abs. 3
entsteht die Beitragspflicht fir den Restbetrag, sobald die Beschrankungen der Nutzungsmaoglichkeit
entfallen.

(3) Fur Grundstiicke, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bereits an die Abwasseranlage
angeschlossen waren oder werden konnten, entsteht die Beitragspflicht mit Inkrafttreten dieser Satzung.

(4) In den Féllen des Abs. 3 entsteht keine Anschlussbeitragspflicht, wenn fur den Anschluss des Grund-
stucks bereits eine Anschlussgebuhr oder ein Anschlussbeitrag nach friherem Recht gezahlt oder ein
dahingehender Anspruch erlassen wurde oder verjahrt ist.

§ 7 Beitragspflichtiger

(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentimer des
Grundstiicks ist. Ist das Grundstiick mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt an die Stelle des Eigenti-

mers der Erbbauberechtigte.

(2) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner.

8§ 8 Falligkeit der Beitragsschuld

Der Anschlussbeitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fallig.



3. Abschnitt: Gebuhrenrechtliche Regelungen

8§ 9 Abwassergebihren

(1) Fur die Inanspruchnahme der o6ffentlichen Abwasseranlage erhebt die Stadt Warstein nach 88 4
Abs. 2 und 6 KAG NRW Abwassergebiuhren (Benutzungsgebihren) zur Deckung der Kosten i.S.d. § 6
Abs. 2 KAG NRW sowie der Verbandslasten nach § 7 KAG NRW.

(2) In die Abwassergebuhr wird nach § 65 LWG NRW eingerechnet:

- die Abwasserabgabe fiir eigene Einleitungen der Stadt (§ 65 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LWG NRW),

- die Abwasserabgabe fir die Einleitung von Niederschlagswasser (8 65 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 64
Abs. 1 Satz 2 LWG NRW),

- die Abwasserabgabe, die von Abwasserverbanden auf die Stadt umgelegt wird (§ 65 Abs. 1 Satz 1 Nr.
3 LWG NRW).

(3) Die Abwassergebiihr ruht als 6ffentliche Last auf dem Grundstiick (8 6 Abs. 5 KAG NRW).

8 10 GebuhrenmafRstabe

(1) Die Stadt erhebt getrennte Abwassergebihren fir die Beseitigung von Schmutz- und Niederschlags-
wasser (Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln im Zusam-
menhang mit der Beseitigung des Abwassers).

(2) Die Schmutzwassergebiihr bemisst sich nach dem Frischwassermaf3stab (8 11).

(3) Die Niederschlagswassergebihr bemisst sich auf der Grundlage der Quadratmeter der bebauten
und / oder befestigten Flache auf den angeschlossenen Grundstiicken, von denen Niederschlagswasser
abflusswirksam in die 6ffentliche Abwasseranlage gelangen kann (8§ 12 ).

§ 11 Schmutzwassergebiihren

(1) Die Gebuhr fur Schmutzwasser wird nach der Menge des hauslichen und gewerblichen Schmutzwas-
sers berechnet, das der Abwasseranlage von den angeschlossenen Grundstiicken zugefiihrt wird. Be-
rechnungseinheit ist der Kubikmeter (m3) Schmutzwasser.

(2) Als Abwassermenge gilt die aus der 6ffentlichen Wasserversorgungsanlage bezogene Frischwasser-
menge (Abs. 3) und die aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z.B. private Brunnen, Regenwas-
sernutzungsanlagen) gewonnene Wassermenge (Abs. 4), abzuglich der auf dem Grundstiick nachweis-
bar verbrauchten oder zuriickgehaltenen Wassermengen, die nicht in die o6ffentliche Abwasseranlage
eingeleitet werden (Abs. 5). Bei Grundstiicken, bei denen zur Messung der Abwassermenge eine Mess-
einrichtung eingebaut wurde, gilt die mit dem Messgerat gemessene Abwassermenge als Grundlage fir
die Berechnung der Kanalbenutzungsgebdhr.

(3) Die dem Grundstiick zugefiuihrten Wassermengen werden durch Wasserzahler ermittelt. Bei dem aus
der offentlichen Wasserversorgungsanlage bezogenen Wasser gilt die mit dem Wasserzéhler gemesse-
ne Wassermenge als Verbrauchsmenge. Hat der Wasserzéhler nicht ordnungsgemaf funktioniert, so
wird die Wassermenge von der Stadt unter Zugrundelegung des Verbrauchs der Vorjahre geschatzt.

(4)Bei der Wassermenge aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z.B. privaten Brunnen, Regen-
wassernutzungsanlagen) hat der Gebuhrenpflichtige den Mengennachweis durch einen auf seine Kosten
eingebauten und ordnungsgemal funktionierenden Wasserzéhler zu fuhren. Der Nachweis Uber den
ordnungsgemalf funktionierenden, d.h. auch den eichrechtlichen Vorschriften entsprechenden; Wasser-
zéhler obliegt dem Gebuhrenpflichtigen.

Ist dem Gebuhrenpflichtigen der Einbau eines solchen Wasserzéhlers nicht zumutbar, so ist die Stadt
berechtigt, die aus diesen Anlagen zugefiihrten Wassermengen zu schatzen (z.B. auf der Grundlage der
durch die wasserrechtliche Erlaubnis festgelegten Entnahmemengen oder auf der Grundlage der



Pumpleistung sowie Betriebsstunden der Wasserpumpe oder unter Berlicksichtigung der statistischen
Verbrauche im Stadtgebiet). Eine Schatzung erfolgt auch, wenn der Wasserzéhler nicht ordnungsgeman
funktioniert.

(5) Bei der Ermittlung der Schmutzwassermenge werden die auf dem Grundstiick nachweisbar ver-
brauchten oder zurtickgehaltenen Wassermengen abgezogen. Von dem Abzug sind Wassermengen bis
zu 15 m? jahrlich ausgeschlossen. Der Nachweis der verbrauchten und zuriickgehaltenen Wassermen-
gen obliegt dem Gebuhrenpflichtigen. Der Gebuhrenpflichtige ist verpflichtet, den Nachweis der ver-
brauchten oder zuriickgehaltenen Wassermengen durch einen auf seine Kosten eingebauten und ord-
nungsgeman funktionierenden Wasserzahler zu fuhren. Der Nachweis Uber den ordnungsgeman funkti-
onierenden, d.h. auch den eichrechtlichen Vorschriften entsprechenden; Wasserzahler obliegt dem Ge-
buhrenpflichtigen. Ist der Einbau eines Wasserzahlers im Einzelfall nicht zumutbar, so hat der Gebuhren-
pflichtige den Nachweis durch nachprifbare Unterlagen zu fiihren, aus denen sich insbesondere ergibt,
aus welchen nachvollziehbaren Griinden Wassermengen der offentlichen Abwassereinrichtung nicht
zugeleitet werden und wie grol3 diese Wassermengen sind. Die nachprifbaren Unterlagen missen ge-
eignet sein, der Stadt eine zuverlassige Schatzung der auf dem Grundstiick zuriickgehaltenen Wasser-
mengen zu ermdoglichen. Bei einem Nachweis ohne Wasserzahler wird mindestens ein Wasserverbrauch
von 45 m?3 pro Person und Jahr (Haupt- und Nebenwohnsitz) nach dem Stand vom 31.12. des betreffen-
den Jahres zugrunde gelegt.

(6) Eine Neuberechnung der Abwassermenge entsprechend Abs. 5 erfolgt nur auf schriftlichen Antrag.
Dieser Antrag ist bis spatestens zum 01.07. des auf den Erhebungszeitraum folgenden Jahres zu stellen.
Die Antragsfrist kann nur aus wichtigem Grund verlangert werden.

(7) Die Gebuhr je m3 Schmutzwasser betragt 3,00 €.
Fur Grundstiicke, deren Eigentiimer oder Nutzungsberechtigte Genossen des Ruhrverbandes sind, be-
tragt die Benutzungsgebiihr 0,93 € je m3 Schmutzwasser.

§ 12 Niederschlagswassergebuhr

(1) Grundlage der Gebuhrenberechnung fir das Niederschlagswasser ist die Quadratmeterzahl der be-
bauten und/oder befestigten Grundsticksflachen, von denen Niederschlagswasser leitungsgebunden
oder nicht leitungsgebunden abflusswirksam in die 6ffentliche Abwasseranlage gelangen kann. Eine nicht
leitungsgebundene Zuleitung liegt insbesondere vor, wenn von bebauten und/oder befestigten Flachen
oberirdisch aufgrund des Gefalles Niederschlagswasser in die offentliche Abwasseranlage gelangen
kann.

(2) Die bebauten und/oder befestigten Flachen werden im Wege der Befragung der Eigentimer der an-
geschlossenen Grundstiicke ermittelt. Der Grundstiickseigentiimer ist verpflichtet, der Stadt auf Anforde-
rung die Quadratmeterzahl der bebauten und/oder befestigten sowie in die 6ffentlichen Abwasseranlage
abflusswirksamen Flache auf seinem Grundstick mitzuteilen (Mitwirkungspflicht). Insbesondere ist er
verpflichtet, zu einem von der Stadt vorgelegten Lageplan tber die bebauten und/oder befestigten sowie
abflusswirksamen Flachen auf seinem Grundstlck Stellung zu nehmen und mitzuteilen, ob diese Flachen
durch die Stadt zutreffend ermittelt wurden. Auf Anforderung der Stadt hat der Grundstlickseigentiimer
einen Lageplan oder andere geeignete Unterlagen vorzulegen, aus denen samtliche bebauten und/oder
befestigten Flachen entnommen werden kénnen. Soweit erforderlich kann die Stadt die Vorlage weiterer
Unterlagen fordern.

Kommt der Grundstlckseigentimer seiner Mitwirkungspflicht nicht nach oder liegen fir ein Grundstick
keine geeigneten Angaben / Unterlagen des Grundstiickseigentiimers vor, wird die bebaute und/oder
befestigte sowie abflusswirksame Flache von der Stadt geschétzt.

(3) Wird erstmals eine bebaute und/oder befestigte Flache hergestellt oder die GroRe der bebauten
und/oder befestigten Flache veréndert, so hat der Grundstickseigentiimer dies der Stadt innerhalb eines
Monats nach Abschluss der Herstellung / Veranderung anzuzeigen. Fiir die Anderungsanzeige gilt § 12
Abs. 2 entsprechend. Die veranderte GréRRe der bebauten und/oder versiegelten Flache wird mit dem
1. Tag des Monats beriicksichtigt, nach dem die Anderungsanzeige durch den Gebiihrenpflichtigen der
Stadt zugegangen ist.



(4) Die Grundstucksflachen nach Abs. 1 werden in 3 Klassen unterteilt:

- Klasse 1: wasserundurchlassige Flachen, insbesondere Asphalt, Beton, Pflaster, Verbundsteine, Nor-
maldacher (Décher, die keine Griindacher sind) etc.

- Klasse 2: eingeschrankt wasserdurchlassige Flachen, insbesondere Porenpflaster, sog. Oko-Pflaster

- Klasse 3: Grundacher — Dachflachen mit einer dauerhaft geschlossenen Pflanzendecke, die dauerhaft
einen verzdgerten oder verringerten Abfluss des Niederschlagswassers bewirken.

Die Nachweispflicht fur die eingeschrankte Wasserdurchlassigkeit bzw. Wasserriickhalteféhigkeit der
Grundsticksflachen nach den Klassen 2 und 3 obliegt dem Grundstiickseigentimer. Bestehen Zweifel an
der Einordnung der Flachen in die Klassen 2 oder 3, hat er die Versickerungsfahigkeit bzw. Wasserruck-
haltefahigkeit der jeweiligen Fléachen auf seine Kosten durch Einholung eines geeigneten Sachversténdi-
gengutachtens zu belegen.

(5) Grundstucksflachen der Klasse 1 sind ohne Abzug gebuhrenpflichtig.
Grundsticksflachen der Klasse 2 werden nur zu 0 % als bebaute und/oder befestigte Flache veranlagt.
Grundsticksflachen der Klasse 3 werden nur zu 75 % als bebaute und/oder befestigte Flache veranlagt.

(6) Wenn der Gebihrenpflichtige auf seinem Grundstick Niederschlagswasser, das von bebauten
und/oder befestigten Grundstiicksflachen nach § 12 Abs. 1 dieser Satzung abflief3t, in einer Regenwas-
serriickhalteanlage (z.B. einer Zisterne) oder einer Brauchwasseranlage (Regenwassernutzungsanlage)
sammelt, die mit einem (Not-) Uberlauf an die 6ffentliche Abwasseranlage angeschlossen ist und deren
Ruckhaltevolumen eine MindestgroBe von 20 Litern Niederschlagswasser pro m2 dieser bebauten
und/oder befestigten Grundstucksflachen aufweist, werden auf Antrag des Gebuhrenpflichtigen nur 75 %
dieser Grundstlcksflachen als gebuhrenpflichtig veranlagt. Voraussetzung fir die Anwendung der vorge-
nannten Regelung ist, dass das Speichervolumen der Anlage mindestens 2 m3 betragt. Befinden sich auf
dem Grundstiick des Gebuhrenpflichtigen mehrere Anlagen, sind die jeweiligen Speichervolumina zur
Berechnung des erforderlichen Mindestvolumens zu addieren.

(7) Der Gebuhrensatz fir den Quadratmeter abflusswirksam bebauter und/oder befestigter Flache im
Sinne des Abs. 1 betragt vom 01.01.2007 bis 31.12.2009 0,80 €, ab 01.01.2010 0,76 €.

Fur Grundstiicke, deren Eigentiimer oder Nutzungsberechtigte Genossen des Ruhrverbandes sind, be-
tragt der Gebuhrensatz ab dem 01.01.2007 0,46 € je m2 abflusswirksamer Flache im Sinne des Abs. 1.

§ 13 Beginn und Ende der Gebuhrenpflicht

(1) Die Gebuhrenpflicht beginnt mit dem 1. des Monats, der auf den Zeitpunkt der betriebsfertigen Her-
stellung des Anschlusses folgt. Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr und bei Entstehung der Gebiih-
renpflicht wahrend eines Kalenderjahres der Restteil des Jahres.

(2) Fur Anschlisse, die beim Inkrafttreten dieser Satzung bereits bestehen, beginnt die Gebuhrenpflicht
nach dieser Satzung mit deren Inkrafttreten.

(3) Die Gebuhrenpflicht endet mit dem Wegfall des Anschlusses an die Abwasseranlage. Endet die Ge-
bihrenpflicht im Laufe eines Monats, so wird die Benutzungsgebiihr bis zum Ablauf des Monats erhoben,
in dem die Veranderung erfolgt.

§ 14 Gebuhrenpflichtige

(1) Gebuhrenpflichtige sind

a) der Grundstiickseigentimer bzw. wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, der Erbbauberechtigte,

b) der Inhaber eines auf dem Grundstiick befindlichen Betriebes,

c) der NieRbraucher oder derjenige, der ansonsten zur Nutzung des Grundstticks dinglich berechtigt ist
d) der StraBenbaulasttrager.

Mehrere Gebuhrenpflichtige haften als Gesamtschuldner.

(2) Im Falle eines Eigentumswechsels ist der neue Grundstiickseigentiimer vom Beginn des Monats an
gebUhrenpflichtig, der dem Monat der Rechtsanderung im Grundbuch folgt. Fir sonstige Gebuhrenpflich-
tige gilt dies entsprechend. Ein Eigentums- bzw. Nutzungswechsel hat der bisherige Gebihrenpflichtige



der Stadt innerhalb eines Monats nach der Rechtsanderung schriftlich mitzuteilen. Der bisherige Eigen-
timer haftet darliber hinaus gesamtschuldnerisch fiir die Zahlung der Gebihren und Abgaben, die bis zu
dem Zeitpunkt entstanden sind, in dem die Stadt Kenntnis von dem Eigentumswechsel erhalt.

§ 15 Falligkeit der Gebuhr

Die Benutzungsgebuhr wird einen Monat nach Bekanntgabe des Gebiihrenbescheides féllig. Die Gebih-
ren kénnen zusammen mit anderen Abgaben erhoben werden.

8 16 Vorausleistungen

(1) Die Stadt erhebt am 15.2., 15.5., 15.8. und 15.11. jeden Kalenderjahres nach § 6 Abs. 4 KAG NRW
Vorausleistungen auf die Jahres-Abwassergebiuhr in Hohe von ¥4 des Betrages, der sich aus der Ab-
rechnung des Vorjahres ergibt. Ist eine solche Berechnung nicht méglich, bemessen sich die Abschlags-
zahlungen und Teilzahlungen nach dem durchschnittichen Verbrauch vergleichbarer Haushalte oder
Betriebe.

(2) Der Vorausleistungssatz entspricht dem Gebilhrensatz fiir das jeweilige Kalenderjahr.

(3) Die Gebuhr entsteht erst am 31.12. des jeweiligen Kalenderjahres. Die Endabrechnung und endguilti-
ge Festsetzung erfolgt im darauf folgenden Kalenderjahr durch Bescheid.

(4) Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Vorausleistungen bemessen wurden, so wird der Uber-
steigende Betrag erstattet bzw. verrechnet. Wurden Vorausleistungen zu gering bemessen, wird der feh-
lende Betrag bei der Abrechnung nacherhoben. Nach der Beendigung des Benutzungsverhéltnisses
werden zuviel gezahlte Vorausleistungen erstattet.

§ 17 Verwaltungshelfer

Die Stadt ist berechtigt, sich bei der Anforderung von Gebihren und Vorausleistungen der Hilfe des zu-
standigen Wasserversorgers oder eines anderen von ihr beauftragten Dritten zu bedienen.

4. Abschnitt Aufwandsersatz fur Anschlussleitungen

§ 18 Kostenersatz fur Hausanschlussleitungen

(1) Der Aufwand fur die Herstellung, Erneuerung, Verdnderung und Beseitigung sowie die Kosten fir die
Unterhaltung einer Hausanschlussleitung an die o6ffentliche Abwasseranlage sind der Stadt nach § 10
Abs. 1 KAG NRW zu ersetzen.

(2) Der Ersatzanspruch entsteht auch fir Pumpstationen bei Druckentwéasserungssystemen.

(3) Hausanschluss ist die leitungsméaRige Verbindung von dem Hauptkanal in der Strale bis auf das
Grundstiick einschlie3lich des Kontrollschachtes auf dem Grundsttick.

§ 19 Ermittlung des Ersatzanspruchs

Der Aufwand fur die Herstellung, Erneuerung, Veranderung, Beseitigung und die Kosten fiur die Unterhal-
tung werden auf der Grundlage der tatséchlichen entstandenen Kosten abgerechnet. Erhalt ein Grund-
stick mehrere Anschlussleitungen, so wird der Ersatzanspruch fur jede Leitung berechnet.

§ 20 Entstehung der Ersatzanspriiche

Der Ersatzanspruch entsteht mit der endgiiltigen Herstellung der Anschlussleitung, im Ubrigen mit der
Beendigung der MalRnahme.



§ 21 Ersatzpflichtige

(1) Ersatzpflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Kostenersatzbescheides Eigentimer des
Grundsticks ist. Ist das Grundstiick mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt an die Stelle des Eigenti-
mers der Erbbauberechtigte.

(2) Mehrere Grundstiickseigentimer bzw. Erbbauberechtigte haften als Gesamtschuldner.

(3) Erhalten mehrere Grundstiicke eine gemeinsame Anschlussleitung, so haften die Grundstiickseigen-
timer bzw. die Erbbauberechtigten als Gesamtschuldner.

§ 22 Falligkeit des Ersatzanspruchs

Der Ersatzanspruch wird einen Monat nach Bekanntgabe des Heranziehungsbescheides fallig.

5. Abschnitt Schlussbestimmungen

§ 23 Auskunftspflichten

(1) Die Beitrags- und Gebuhrenpflichtigen haben alle fir die Berechnung der Beitrdge und Gebihren
erforderlichen Auskinfte zu erteilen sowie Daten und Unterlagen zu Uberlassen. Sie haben zu dulden,
dass Beauftragte der Stadt das Grundstiick betreten, um die Bemessungsgrundlagen festzustellen oder
zu Uberprifen.

(2) Werden die Angaben verweigert oder sind sie aus sonstigen Griinden nicht zu erlangen, so kann die
Stadt die fur die Berechnung mafligebenden Merkmale unter Berticksichtigung aller sachlichen Umsténde
schétzen oder durch einen anerkannten Sachverstandigen auf Kosten des Beitrags- und Gebihrenpflich-
tigen schéatzen lassen.

(3) Die vorstehenden Abséatze gelten fir den Kostenersatzpflichtigen entsprechend.

§ 24 Billigkeits- und Hartefallregelungen

Ergeben sich aus der Anwendung dieser Satzung im Einzelfall besondere, insbesondere nicht beabsich-
tigte Harten, so kdnnen die Kanalanschlussheitrdge, Abwassergebiihren und der Kostenersatz gestun-
det, ermaRigt, niedergeschlagen oder erlassen werden.

8 25 Inkrafttreten

Die Satzung tritt rickwirkend zum 01.01.2007 in Kraft.

Gleichzeitig treten die Beitrags- und Gebihrensatzung zur Entwasserungssatzung der Stadt Warstein
vom 28.12.1981 sowie samtliche zu ihr ergangene Anderungssatzungen und die Beitrags- und Gebiih-
rensatzung zur Entwasserungssatzung der Stadt Warstein vom 19.12.2008 sowie die zu ihr ergangene
1. Anderungssatzung aufRRer Kraft.
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Bekanntmachungsanordnung:

Die vorstehende Beitrags- und Gebihrensatzung zur Entwasserungssatzung der Stadt Warstein wird
hiermit 6ffentlich bekanntgemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994
(GV.NRW. S. 666 ff), zuletzt geandert durch Gesetz vom 24. Juni 2008 (GV. NRW. S. 514), beim Zu-
standekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht
durchgefuhrt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemalf offentlich bekanntgemacht worden,

c) der Burgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegentber der Stadt Warstein vorher gertigt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Warstein, den 30.03.2010

gez. Godde

(Godde)



	Der Ersatzanspruch wird einen Monat nach Bekanntgabe des Heranziehungsbescheides fällig.
	Warstein, den 30.03.2010

